
A ls sich Bund und Länder Ende Ok-
tober darauf verständigt haben,
Teilen der Wirtschaft erneut den

Geschäftsbetrieb zu verbieten, erkauften
ihre Vertreter ein wenig Akzeptanz mit
der Aussicht auf umfangreiche Entschädi-
gungszahlungen für entgangene Um-
sätze. So ist das Wort „Novemberhilfen“
entstanden – und wurde später um „De-
zemberhilfen“ ergänzt. Das Problem: Die
Bearbeitung der Anträge und Auszah-
lung für diese Töpfe stockt, auch weil die
Aktion bei der EU in Brüssel als illegale
Beihilfe gewertet werden könnte. Also
stellt der Bund bei diesem Programm bis
auf weiteres nur „Abschlagzahlungen“ in
Höhe von 10 000 Euro beziehungsweise
5000 für Soloselbstständige in Aussicht.

Die FDP-Opposition im Bundestag fiel
am Donnerstag mit der juristisch kühnen
Forderung auf, der Bund solle seine Zah-
lungen um den Faktor 100 auf bis zu
500 000 Euro erhöhen. Doch es bleibt
wohl dabei: Der Staat zahlt derzeit nur
Abschläge aus, die allenfalls Einzelperso-
nen vor einem Gang zur Agentur für Ar-
beit bewahren können, aber kaum ganzen
Firmen über den Jahreswechsel helfen.
Gleichwohl haben Unternehmerinnen
und Unternehmer weiter Zugang zu meh-
reren anderen Förder- und Hilfsprogram-
men. Hier ein Überblick zur Lage der Hil-
fen von Bund und Land Berlin.

Wie ist der Stand bei Auszahlung der „No-
vemberhilfen“ in Berlin?
Anspruchsberechtigt sind Unternehmen,
Selbständige, Vereine und Einrichtun-
gen, die Umsatzeinbußen wegen der
jüngsten Schließungen verkraften müs-
sen. Bis Donnerstag waren in Berlin 4620
Anträge im beschleunigten Verfahren bis
maximal 5000 Euro eingegangen, teilte
die lokal zuständige Investitionsbank Ber-
lin (IBB) mit. Davon seien 86 Prozent
ausgezahlt. Beim Verfahren über die Steu-
erberaterinnen und -berater, die für Fir-
men antragsberechtigt sind, seien knapp
3000 Anträge im beschleunigten Verfah-
ren reingekommen, von denen 74 Pro-
zent ausgezahlt wurden – mit Geld, das
allein aus der Bundeskasse stammt.

Wann werden Hilfen komplett ausgezahlt?
Auf Zahlungen in Höhe von bis zu 75 Pro-
zent der Umsätze auf Basis der Umsätze
aus dem November 2019, wie vom Bund
in Aussicht gestellt, werden Unterneh-
men warten müssen – wenn sie über-
haupt so kommen, wie versprochen. Man
beginne mit der Bearbeitung der An-
träge, sobald Bund und Länder sich über
die Modalitäten des Programms einigten
und die technischen Voraussetzungen
auf der Plattform gegeben seien, sagte
IBB-Sprecher Jens Holtkamp. Und er be-
stätigte: „Auszahlungen werden wir nach
aktuellem Stand erst im Januar tätigen
können. Daher sind die Abschlagszahlun-
gen so wichtig für die Unternehmen.“

Wo gibt es andere Hilfen für Gastwirte?
In Berlin gibt es unter anderem das Hilfs-
programm für die „Schankwirtschaft“,
das nun bis zum 10. Januar verlängert
wird. Der Senat bietet damit Zahlungen
als Ausgleich für die Sperrung von Knei-
pen, Bars beziehungsweise reduzierte
Öffnungszeiten für Spätverkaufsstellen.
Die betroffenen Unternehmen erhalten
einmalig bis zu 3000 Euro Gewerbemiet-
zuschuss für den Monat Oktober. Für die
weiteren Monate greift dann schon das
Bundesprogramm. Bislang sind 600 An-
träge bei der Förderbank IBB eingegan-
gen. Ursprünglich war die Antragsstel-
lung bei der Förderbank IBB nur bis 7.
Dezember geplant, doch die Wirte und
Kiosk-Besitzerinnen haben nun noch min-
destens fünf Wochen Zeit, ihren Antrag
auf Mietzuschuss zu stellen.

Berechtigt sind sind alle bei einem Ber-
liner Finanzamt gemeldeten Unterneh-
men mit bis zu 249 Beschäftigten mit
dem Branchencode 56.3 „Ausschank von
Getränken“ (WZ 2008) sowie Spätver-

kaufsstellen: Sie müssen plausibel ma-
chen, dass sie durch die Sperrstunde von
23 bis 6 Uhr Umsatzeinbußen im Okto-
ber von mindestens 20 Prozent hatten.

Welche Hilfen gibt es für Firmen, die nicht
direkt vom Lockdown betroffen sind?
Der aktuell wichtigste Topf für alle Unter-
nehmen heißt „Überbrückungshilfe II“.
Hier können kleine und mittelständische
Unternehmen, gemeinnützige Organisa-
tionen Gelder vom Bund beantragen,
wenn sie einen Umsatzeinbruch von min-
destens 50 Prozent in zwei zusammen-
hängenden Monaten im Zeitraum April
bis August 2020 gegenüber den jeweili-
gen Vorjahresmonaten nachweisen kön-
nen. Oder einen Umsatzeinbruch von
mindestens 30 Prozent im Durchschnitt
in den Monaten April bis August 2020.
Wichtig: Das Geld gibt es nur für betrieb-
liche Fixkosten von September bis De-
zember 2020. Also für Ladenmieten,
Strom, Heizung zum Beispiel – nicht
aber für Gehaltszahlungen.

Anträge kann man bis Ende Januar stel-
len. Der Bund zahlt über die Förderban-
ken der Länder maximal 50 000 Euro
aus. Und grundsätzlich gilt: Zahlung wer-
den bei möglichen Anträgen auf „Novem-
berhilfen“ angerechnet, eine Doppelför-
derung soll es nicht geben.

Gibt es auch Geld für Firmen ohne größere
Corona-Sorgen?
Ja, es gibt auch Programme, die nur mit-
telbar mit der Pandemie zu tun haben,
jetzt aber besonders wichtig sind: So läuft
auch das Hilfsprogramm für Soloselbst-
ständige und mittlere Unternehmen, um
ihnen die digitale Transformation zu er-
möglichen: Die Digitalprämie. Seit An-
fang November können Firmen mit bis zu
249 Beschäftigten und Soloselbststän-
dige Direktzuschüsse von bis zu 17 000
Euro für Software, Schulungen oder Bera-
tungen beantragen. In dem Topf der Se-
natswirtschaftsverwaltung befinden sich
insgesamt 80 Millionen Euro – für Berlin
ist das ein größeres Förderprogramm. Au-
ßerdem rät die Senatsverwaltung für
Wirtschaft allen Unternehmen – völlig
unabhängig von Corona – Kontakt aufzu-

nehmen, wenn sie größere Investitionen
planen. Hier kann das Land EU-Gelder
(„GRW-Mittel“) ausschütten.

Und seit rund drei Monaten läuft zu-
dem das Hilfsprogramm für Start-ups in
Berlin. Bereits 18,8 Millionen Euro Finan-
zierungszusagen für 34 Start-ups gab es.
Geplant ist, das Programm bis Juni 2021
zu verlängern.

Wie soll man mit Antragsfehlern umgehen?
Mit Blick auf die „Novemberhilfen“ gibt
IBB-Sprecher Holtkamp den praktischen
Hinweis, dass Antragstellerinnen und
–steller Fehler beim Ausfüllen der Formu-
lare dringend vermeiden sollten. Sie kön-
nen nämlich nicht korrigiert werden. „Da
wir als IBB die Anträge zu den Abschlags-
zahlungen nicht sehen, können wir bei
möglichen Nachfragen oder Änderungs-
wünschen von Kunden leider nicht behilf-
lich sein.“ Er verwies Soloselbstständige
an die Service-Hotline des Bundes, Tele-
fon (030) 1200 21034.

Außerdem ist für die IBB die Auszah-
lung des großen „Soforthilfen II“-Pro-
gramms aus dem Frühjahr noch nicht ab-
geschlossen. Ab diesen Freitag, sechs Mo-
nate nach Ende des Programms, versen-
det die Förderbank per E-Mail ein neues
Belehrungsschreiben an alle Bezieherin-
nen und Bezieher dieses Zuschusses. Bei
der Antragstellung hatten diese nämlich
einen Finanzierungsbedarf von drei bezie-
hungsweise sechs Monate in die Zukunft
geltend gemacht. Nun müssen sie prüfen,
ob der auch so eingetreten ist – und gege-
benenfalls Gelder zurückzahlen. Aus
technischen Gründen erhalten nicht alle
sofort elektronische Post von der IBB.
„Der Versand der Belehrung startet mor-
gen sukzessive in zehntausender Char-
gen, damit wir nicht in die Spam-Filter
der großen E-Mail-Provider reinlaufen“.

Wie geht es weiter im neuen Jahr?
Die Haushalte sind bereits extrem belas-
tet durch die Zahlungen. Gleichwohl ver-
handeln Bund und Länder derzeit über
die konkrete Ausgestaltung des Pro-
gramms „Soforthilfe III“. Hier drängt das
Land Berlin auf bessere Konditionen für
Soloselbständige im Event-/Veranstal-
tungs- und Kulturbereich. Als beschlos-
sen gilt bereits, dass künftig alle Unter-
nehmen bis maximal 500 Millionen Euro
Jahresumsatz antragsberechtigt sein wer-
den. Der Förderhöchstbetrag soll von bis-
her 50 000 aus 200 000 Euro steigen.
Auch dürfen Unternehmen mehr Dinge
davon bezahlen – Umbauten für Hygiene-
maßnahmen zum Beispiel oder Marke-
ting- und Werbung.

W ie wenig Verständnis Spitzen-
politiker von der Funktions-
weise und ökonomischen Rele-

vanz der Kulturwirtschaft haben offen-
bart sich in der aktuellen Diskussion um
Hilfsprogramme für Kulturschaffende
während des November-Lockdowns. Ge-
radezu erschreckend ist der Grundtenor,
wonach Kultur als erbauliches, aber nicht
lebensnotwendiges Extra an persönli-
chem Luxus diskutiert wird.

Die Fabel von der Violine spielenden
Heuschrecke hat sich offenbar tief ins ge-
sellschaftliche Gedächtnis gegraben. In
der Erzählung unterhält das musikalische
Insekt den ganzen Sommer lang alle Art-
genossen mit seiner Geige, während die
fleißigen Ameisen Vorräte für den Win-
ter anhäufen. Zum Dank überlassen diese
die Heuschrecke im Winter einem jäm-
merlichen Tod durch Verhungern und
Kälte. In der Moral der Fabel wird die im-
materielle Dienstleistung der Heuschre-
cke damit fundamental gegenüber der ma-
teriellen Leistung der Ameisen abgewer-
tet. Für Kulturschaffende scheint diese
Betrachtung auch in der Realität Bestand
zu haben: Sie werden zwar gerne als
schmückendes Beiwerk zu offiziellen
Empfängen eingeladen, die wirtschaftli-
che Bedeutung ihrer Tätigkeit aber wei-
testgehend ignoriert.

Dabei ist die Kultur- und Kreativbran-
che der zweitwichtigste Wirtschaftssek-
tor der Bundesrepublik. Nach offiziellen
Daten des Bundeswirtschaftsministeri-
ums erzielte die Branche 2019 mit knapp
106 Milliarden Euro hinter dem Fahr-
zeugbau den zweitgrößten Beitrag zur
Bruttowertschöpfung aller Wirtschafts-
sektoren. 22 Milliarden Euro dieses Be-
trags stammen direkt aus der Kunst und

den darstellenden
Künsten, Musik und
Film.

Leider sind viele
Akteure der Bran-
che, ähnlich wie die
Heuschrecke, als so-
loselbstständige Ei-
genkämpfer zersplit-
tert und nicht in der
Lage, den gesell-
schaftlichen Wert ih-
rer Leistung deut-

lich genug zu betonen. Ihre Rufe gehen
gegenüber gut organisierter Indus-
trie-Verbände unter. Für Berlin – eine
Stadt fast gänzlich ohne Industrie- und
Fahrzeugbau – kann dieser Umstand zur
Tragödie werden. Die Kultur- und Krea-
tivbranche der Stadt ist über Jahre orga-
nisch gewachsen und sucht weltweit ih-
resgleichen. Durch die einmalige histori-
sche Situation zahlreich vorhandener,
leerstehender Räume nach dem Mauer-
fall ist ein einzigartiges kulturwirtschaftli-
ches Ökosystem entstanden, in dem
2018 immerhin 330000 Menschen di-
rekt beschäftigt waren.

Im Zuge wilder Partys, chaotischer
Floh- und Kunstmärkte, Ausstellungen
oder Konzertreihen, hat sich nicht nur
die Tourismus- und Gastronomie-Bran-
che entwickelt, sondern haben sich auch
Investoren, Unternehmensgründer und
Global Player wie Google, Tesla oder
Amazon angesiedelt. Doch welche inter-
nationale Firma soll sich Inspiration in
Berlin holen, wenn von der lebendigen
Kreativ-Szene nichts mehr übrig ist? Um
den langfristigen Erfolg der Stadt als Wirt-
schaftsstandort zu sichern, muss die Ber-
liner Politik den Stellenwert des kultur-
wirtschaftlichen Ökosystems für den ge-
samtwirtschaftlichen Erfolg angemessen
würdigen und es adäquat unterstützen.
Das Management von wirtschaftlichen
Ökosystemen ist dabei dem von natürli-
chen durchaus ähnlich. Es muss Schutz-
räume geben, in denen die Akteure eines
Ökosystems zusammenkommen können,
um es zum Blühen zu bringen.

Das ehemalige Kunsthaus Tacheles ist
ein Beispiel, um diesen Zusammenhang
zu erörtern: Selbstständige Künstler, die
mit Einzelausstellungen niemals langfris-
tig Besucher hätten anlocken können, er-
schufen in ihrem gemeinsamen Raum ei-
nen Abenteuerspielplatz mit Kino, Kunst-
artefakten und Drinks: Er löste eine so
große Faszination aus, dass täglich hun-
derte Menschen zu dem Gebäude an der
Oranienburgerstraße strömten. Die ge-
samte Umgebung wurde dadurch belebt

und Bars und Restaurants prosperierten
durch die Laufkundschaft des Tacheles.
Nach dem Ende des Tacheles verirren
sich nur noch wenige Touristen auf dem
Weg zu einem der vielen Hostels in der
Gegend. Es illustriert damit nicht nur das
Problem der Berliner Politik im Umgang
mit ehemals besetzten Häusern, sondern
allgemein, wie eine kurzsichtige Stadtent-
wicklungspolitik die Funktionsweise von
kulturwirtschaftlichen Ökosystemen und
die Relevanz von Kultur für größere wirt-
schaftliche Zusammenhänge nicht ver-
steht. Ähnliche Fehler dürfen sich mit
Blick auf die Coronakrise nicht wiederho-
len, wenn man langfristige Folgen für die
gesamte Entwicklung Berlins verhindern
möchte.

Was wird also benötigt? Die Politik
muss zunächst ein wirksames und unbü-
rokratisches Unterstützungsprogramm
für Soloselbstständige aufsetzen, die in
der Kreativ- und Kulturbranche nicht nur
zahlreich vorhanden sind, sondern auch
deren kreativen Kern bilden. Helfen
könnte etwa ein monatliches Grundein-
kommen für mindestens ein halbes Jahr,
das sich am durchschnittlichen Vorjahres-
einkommen orientiert, oder – wenn nicht

anders nachweisbar – als pauschaler Pro-
zentsatz gemessen am bundesdeutschen
mittleren Einkommen ausgezahlt wird.
Für das Überleben der Kultur- und Krea-
tivwirtschaft ist es unabdingbar, dass die
Politik über die individuellen Hilfen für
Einzelakteure hinaus die charakteristi-
sche Organisationsform des Produktions-
prozesses anerkennt. Sie muss dieses kul-
turwirtschaftliche Ökosystem und seine
Räume und Strukturen erhalten, denn sie
sind wichtig, damit die Akteure aus der
Kulturszene sich dort formieren können:
zur Wertschöpfung und Gestaltung.

Für die Kultur- und Kreativwirtschaft
ist diese Entwicklungs- und Subventions-
politik so relevant, wie es für die Automo-
bilindustrie die Förderung von For-
schung und Infrastruktur für die E-Mobi-
lität sind. Mit einem Kultur-Entwick-
lungsfonds könnte gezielt in Orte und Ini-
tiativen investiert werden, um günstige
Club-, Probe-, oder Ausstellungsräume
zu bewahren. Damit wäre nicht nur die
Voraussetzung für den wirtschaftlichen
Erfolg der Branche gesichert, sondern
auch der Standortfaktor für die Berliner
Wirtschaft.

Gern hätte der Tages-
spiegel an dieser
Stelle auch berichtet,
was einer der ein-
flussreichsten Beam-
ten für Fragen rund
um Corona-Hilfen der-
zeit denkt und plant:
Ulrich Nußbaum
(63), ehemaliger Fi-
nanzsenator Berlins

und heute beamteter Staatssekretär
im Bundesministerium für Wirtschaft,
war am Donnerstagvormittag Gastred-
ner bei einer virtuellen Veranstaltung
mit dem Titel „November- oder Dezem-
berhilfe? Was Unternehmer und Selbst-
ständige jetzt zu den neuen Co-
rona-Maßnahmen wissen müssen“.
Gastgeber war der Verein Berliner Kauf-
leute und Industrieller (VBKI), der in der
Regel gern Medienvertreter bei seinen
öffentlichen Veranstaltungen begrüßt.
In diesem Fall aber nicht, weil das Büro
von Nußbaum keine Presse gewünscht
habe, wie es hieß. Eine Antwort auf die
Frage an das Ministerium, warum der
Staatssekretär zahlenden Mitgliedern
eines Clubs zum Thema Wirtschaftshil-
fen exklusive Auskünfte erteilt, aber Ver-
treter der allgemeinen Öffentlichkeit
ausschließt, lag bis Redaktionsschluss
dieser Ausgabe nicht vor.  kph

DIN EIGENER SACHE

Fo
to

:B
er

nd
vo

n
Ju

tr
cz

en
ka

/d
pa

Sven Schuhmann, 34,
ist in der Nähe von
Stuttgart geboren und
lebt seit 2015 in Berlin.
Er arbeitet als Artist-,
Repertoire- und Pro-
jekt-Manager in der
Musikindustrie mit in-
ternationalen Künst-
lern.  Foto: Privat

Töpfe und Deckel
Ob „Dezemberhilfe“

oder „Soforthilfe II“:
Bund und Länder bieten
diverse Hilfsprogramme.
Nur bei der Auszahlung

hapert es noch sehr

ANZEIGE

ANZEIGE

Ulrich Nußbaum
will bei diesem Thema
lieber keine Presse

Global Player
wie Google
und Tesla
kamen auch
wegen der
Kulturszene

Wege zum Hilfsgeld. Diese schematische Darstellung zeigt, wie Soloselbstständige, kleine und mittelgroße Unternehmen, die von den aktu-
ellen Zwangsschließungen betroffen sind, eine Teilerstattung für entgangene Umsätze beantragen können.  Foto: imago images/Jens Schicke

„Ein Hilfsprogramm
für Kulturschaffende“

Kreative sind ein wichtiger Wirtschaftsfaktor –
doch werden sie nur als nettes Beiwerk gesehen

WIRTSCHAFTSHILFEN IN DER CORONAKRISE Welche Unterstützung der Staat bietet – und wo es noch Lücken gibt

Von Tanja A. Buntrock
und Kevin P. Hoffmann

Quelle: Investitionsbank Berlin (IBB) •Stand: 3. Dezember 2020 Tsp/BöttcherBö

Antragsteller
registriert sich
online mit seinem
ELSTER-Zertifikat
vom Finanzamt.

Ein Rechtsanwalt,
Steuerberater oder
Wirtschaftsprüfer
(prüfender Dritter)
führt die Online-
registrierung durch.

*Antrag mit prüfendem Dritten: bei höheren Beträgen von Unternehmen.
Bei dem Antragsweg mit prüfenden Dritten wird vor Auszahlung der Abschlagszahlung
(bis zu 10.000 Euro) auch der Anspruch auf eine Restzahlung geprüft”

Mit diesem QR-Code
kommen Sie direkt

zur Antragsseite

Der
prüfende Dritte
stellt den Antrag.

Antrag wird auf
www.
ueberbrueckungshilfe-
unternehmen.de
erfasst.

Abschlagszahlung
& Bescheid der Bundeskasse

Liegt die Berechtigung vor,
wird die Hilfe von der
Landesinvestitionsbank überwiesen.

Bewilligung & Bescheid
der IBB

Antrags-
berechtigung

Ablehnung & Bescheid
der IBB

Nach der
technischen Vorprüfung
kann eine beantragte
Abschlagszahlung
gewährt werden.

Eine weitere Prüfung
klärt, ob der Antrag auf
Novemberhilfe
berechtigt ist.
Möglicherweise
werden dafür
weitere Unterlagen
angefordert.
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Corona-Hilfen der Bundesregierung: Novemberhilfe und Neustarthilfe
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U. Nußbaum

250 Clubs weltweit

IAC Clubs in Berlin-Brandenburg

New York · Moskau · Sydney · Peking · Dubai · Sofia golfclubmotzen.deberlincapitalclub.de

Spendenaktion Der Tagesspiegel e.V.
Stichwort: „Menschen helfen!“
Berliner Sparkasse
IBAN: DE43 1005 0000 0250 0309 42
BIC: BELADEBE

Ihre Spende hilft denjenigen, die von
der „Coronakrise“ besonders stark 
betroffen sind. Ganz gleich wie groß
sie ausfällt, sie ist wirksam und über 
die Verwendung wird im Tagesspiegel 
sowie im Internet unter
www.tagesspiegel.de/spendenaktion
detailliert berichtet.

Wir danken schon jetzt für Ihre Hilfe!

DIE 28. SPENDENAKTION


